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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.11.1975

Norm

ABGB §1304 A1

ZPO §182

Rechtssatz

Machen die beklagten Parteien eine Verletzung der Schadensminderungsp8icht durch den Kläger in einem

bestimmten Belang ausdrücklich nicht geltend, dann verbietet die den Zivilprozeß beherrschende

Verhandlungsmaxime eine amtswegige Erforschung und Berücksichtigung des bezüglichen Sachverhaltes.
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